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RS OGH 1986/6/25 1Ob555/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1986

Norm

KO §41

KO §46 Abs1 Z6

KO §47 Abs1

Rechtssatz

Dem Anfechtungsgegner steht für notwendige und nützliche Aufwendungen auf die Masse, zu denen auch die

Befriedigung von Pfandrechten gehört, eine ein Zurückbehaltungsrecht begründende Masseforderung zu, die zum

Aufrechnen mit dem anfechtungsrechtlichen Anspruch der Konkursmasse berechtigt.

Entscheidungstexte

1 Ob 555/86
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